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Nordzucker Holding AG mit Sitz in Braunschweig
Nordzucker AG mit Sitz in Braunschweig

Die Vorstände  
der Nordzucker Holding AG  
und der Nordzucker AG  
laden die Aktionäre der Gesellschaften  
jeweils zur

ordentlichen Hauptversammlung

ein, die 

am Donnerstag, 10. Juli 2025, 9:00 Uhr MESZ  
(= 7:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))

als gemeinsame Hauptversammlung beider Gesellschaften 
in der Volkswagen Halle Braunschweig, Europaplatz 1,  
38100 Braunschweig, stattfindet. 
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Die Satzung der Nordzucker Holding AG sieht in § 14 Abs. 8 vor, dass die jährliche ordentliche Hauptversamm­
lung der Gesellschaft gemeinsam mit der ordentlichen Hauptversammlung der Nordzucker AG einberufen und 
abgehalten werden kann. Eine analoge Vorschrift findet sich in § 13 Abs. 4 der Satzung der Nordzucker AG. Die 
Vorstände der Gesellschaften haben mit Zustimmung der Aufsichtsräte beider Gesellschaften jeweils beschlos­
sen, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.

Sämtliche Zeitangaben in dieser Einladung entsprechen der für die Bundesrepublik Deutschland geltenden mit­
teleuropäischen Sommerzeit (MESZ), sofern nicht anders angegeben. Dies entspricht mit Blick auf die koordi­
nierte Weltzeit (UTC) dem Verhältnis UTC = MESZ minus zwei Stunden.

Tagesordnung

TOP 1	 Begrüßung und Formalia durch den Versammlungsleiter
Die Versammlungsleitung der gemeinsamen Hauptversammlung wird gem. § 16 Abs. 1 der Satzung 
der Nordzucker Holding AG sowie aufgrund Beschlusses des Vorsitzenden des Aufsichtsrats der 
Nordzucker AG (gemäß § 16 Absatz 1 Satz 2 der Satzung der Nordzucker AG) der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats der Nordzucker Holding AG übernehmen. Im Falle seiner Verhinderung wird der stell­
vertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Nordzucker Holding AG die Versammlungsleitung 
übernehmen.

TOP 2	� Bericht des Vorstands der Nordzucker Holding AG und Bericht  
des Aufsichtsrats der Nordzucker Holding AG 

TOP 3	� Bericht des Vorstands der Nordzucker AG und Bericht des 
Aufsichtsrats der Nordzucker AG

TOP 4	 Tagesordnungspunkte betreffend die Nordzucker Holding AG

TOP 4.1	� Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzern­
abschlusses jeweils zum 28. Februar 2025 sowie der Lageberichte für die 
Nordzucker Holding AG und den Konzern mit dem Bericht des Aufsichtsrats 
über das Geschäftsjahr 2024/2025

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss und den Konzernabschluss für 
das Geschäftsjahr 2024/2025 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 Satz 1 AktG fest­
gestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt daher 
keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen.

Die auszulegenden Unterlagen, insbesondere der Jahresabschluss der Nordzucker Holding AG, der 
Konzernabschluss, die Lageberichte des Vorstands für die Nordzucker Holding AG und den Kon­
zern, der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands sowie der Bericht des Aufsichtsrats sind 
vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite der Nordzucker Holding AG 
unter der Internetadresse

www.nordzucker.com/de/hauptversammlung 

abrufbar.
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TOP 4.2	� Verwendung des Bilanzgewinns der Nordzucker Holding AG für das Geschäfts­
jahr 2024/2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss zum 28. Februar 
2025 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 17.696.279,70 wie folgt zu verwenden: 

Bei den angegebenen Beträgen für die Gewinnausschüttung und den Gewinnvortrag sind die zur 
Zeit des Gewinnverwendungsvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat vorhandenen und für das 
Geschäftsjahr 2024/2025 dividendenberechtigten Aktien berücksichtigt. Sollte sich die Anzahl der für 
das Geschäftsjahr 2024/2025 dividendenberechtigten Aktien bis zur Hauptversammlung verändern, 
wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung 
gestellt, der unverändert eine Dividende von EUR 0,40 je dividendenberechtigter Aktie vorsieht.

Der Anspruch auf die Dividende ist am dritten auf den Gewinnverwendungsbeschluss folgenden 
Geschäftstag fällig (§ 58 Absatz 4 Satz 2 AktG). Die Zahlung der Dividende ist somit für den  
15. Juli 2025 vorgesehen.

TOP 4.3	 Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Nordzucker Holding AG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024/2025 amtierenden Mitgliedern 
des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

TOP 4.4	 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Nordzucker Holding AG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024/2025 amtierenden Mitgliedern 
des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

TOP 4.5	�� Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2025/2026 der Nordzucker Holding AG

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

PricewaterhouseCoopers GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
mit Sitz in Frankfurt am Main 
Zweigniederlassung Hannover

zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025/2026 zu wählen.

TOP 4.6	 Wahlen zum Aufsichtsrat der Nordzucker Holding AG

Der Aufsichtsrat der Nordzucker Holding AG setzt sich gemäß § 96 Absatz 1, § 101 Absatz 1 AktG 
i. V. m. § 10 Absatz 1 der Satzung aus 21 Mitgliedern zusammen. Die Aufsichtsratsmitglieder sind 
gemäß §10 Abs. 1 der Satzung mehrheitlich aus dem Kreis der Rüben anbauenden Aktionäre zu 
wählen, und zwar so, dass diese gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern die Aktionäre der ver­
schiedenen Anbauregionen tunlichst angemessen repräsentieren.

a) �Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,40   
je dividendenberechtigter Stückaktie,  
insgesamt

 
 
EUR 

 
 

15.573.745,60 

b) Einstellung in Gewinnrücklagen EUR 0,00

c) Gewinnvortrag EUR 2.122.534,10  

Bilanzgewinn EUR 17.696.279,70
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Mit Ablauf der Hauptversammlung am 10. Juli 2025 endet turnusmäßig die Amtszeit der amtieren­
den Mitglieder des Aufsichtsrats Henrik Brunkhorst, Eckhard Clausen, Friedrich Christoph Heins,  
Jörg Thieß und Christian Wohlenberg.

Jan-Wilhelm Strampe hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 10. Juli 2025 niederge­
legt. Die turnusmäßige Amtszeit von Jan-Wilhelm Strampe hätte ohne Niederlegung mit Ablauf 
der Hauptversammlung geendet, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2026/2027 beschließt. 

Es sind daher sechs Mitglieder des Aufsichtsrats neu zu wählen. Der Kandidat zu 4.6.6 tritt gemäß  
§ 10 Ziffer 3 der Satzung in die Amtszeit des ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieds ein.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 10. Juli 2025 
folgende Personen zu Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft zu wählen, und zwar jeweils bis zur 
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäfts­
jahr 2027/2028 beschließt:

4.6.1 	 Henrik Brunkhorst, Landwirt, wohnhaft in Lindhorst,

4.6.2	 Eckhard Clausen, Landwirt, wohnhaft in Barkelsby,

4.6.3	 Friedrich Christoph Heins, Landwirt, wohnhaft in Uehrde,

4.6.4	 Jörg Thieß, Landwirt, wohnhaft in Alt Schwerin, 

4.6.5	 Christian Wohlenberg, Landwirt, wohnhaft in Gadenstedt.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, anstelle des vorzeitig ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieds Jan 
Wilhelm Strampe mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 10. Juli 2025 folgende 
Person gemäß § 10 Ziffer 3 der Satzung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die 
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2026/2027 beschließt, zum Aufsichtsratsmit­
glied der Gesellschaft zu wählen:

4.6.6 	 Carl Christian Koehler, Landwirt, Barum.

Bei seinem Vorschlag zur Wahl der vorstehend genannten Kandidaten hat der Aufsichtsrat die in  
§ 10 Ziffer 5 der Satzung festgelegte Regelaltersgrenze berücksichtigt. Es ist vorgesehen, die Wahl 
der Aufsichtsratsmitglieder als Einzelwahl durchzuführen.

TOP 5	 Tagesordnungspunkte betreffend die Nordzucker AG 

TOP 5.1	� Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzern­
abschlusses jeweils zum 28. Februar 2025 sowie der Lageberichte für die  
Nordzucker AG und den Konzern mit dem Bericht des Aufsichtsrats über  
das Geschäftsjahr 2024/2025

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss und den Konzernabschluss für 
das Geschäftsjahr 2024/2025 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 Satz 1 AktG fest­
gestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt daher 
keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen. 

Die auszulegenden Unterlagen, insbesondere der Jahresabschluss der Nordzucker AG, der Konzern­
abschluss, die Lageberichte des Vorstands für die Nordzucker AG und den Konzern, der Gewinn­
verwendungsvorschlag des Vorstands sowie der Bericht des Aufsichtsrats sind vom Tag der Einbe­
rufung der Hauptversammlung über die Internetseite der Nordzucker AG unter der Internetadresse

www.nordzucker.com/de/hauptversammlung 

zugänglich.
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TOP 5.2	� Verwendung des Bilanzgewinns der Nordzucker AG für das Geschäftsjahr 
2024/2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss zum 28. Februar 
2025 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 19.320.520,00 wie folgt zu verwenden:

a) �Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,40  
je dividendenberechtigter Stückaktie, 
insgesamt

 
 
EUR

 
 

19.320.520,00  

b) Einstellung in Gewinnrücklagen EUR 0,00

c) Gewinnvortrag EUR 0,00

Bilanzgewinn EUR 19.320.520,00

Bei den angegebenen Beträgen für die Gewinnausschüttung und den Gewinnvortrag sind die zur 
Zeit des Gewinnverwendungsvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat vorhandenen und für das 
Geschäftsjahr 2024/2025 dividendenberechtigten Aktien berücksichtigt. Sollte sich die Anzahl der für 
das Geschäftsjahr 2024/2025 dividendenberechtigten Aktien bis zur Hauptversammlung verändern, 
wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung 
gestellt, der unverändert eine Dividende von EUR 0,40 je dividendenberechtigter Aktie vorsieht. 

Der Anspruch auf die Dividende ist am dritten auf den Gewinnverwendungsbeschluss folgenden 
Geschäftstag fällig (§ 58 Abs. 4 Satz 2 AktG). Die Zahlung der Dividende ist somit für den  
15. Juli 2025 vorgesehen.

TOP 5.3 	Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Nordzucker AG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024/2025 amtierenden Mitgliedern 
des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

TOP 5.4	 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Nordzucker AG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024/2025 amtierenden Mitgliedern 
des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

TOP 5.5	� Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 
2025/2026 der Nordzucker AG

Der Aufsichtsrat der Nordzucker AG schlägt auf Empfehlung seines Prüfungs- und Finanzausschusses 
vor, die

PricewaterhouseCoopers GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
mit Sitz in Frankfurt am Main 
Zweigniederlassung Hannover

zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025/2026 zu wählen.

TOP 5.6	 Wahlen zum Aufsichtsrat der Nordzucker AG

Der Aufsichtsrat der Nordzucker AG besteht aus 15 Mitgliedern und setzt sich aus zehn Vertretern 
der Anteilseigner und fünf Vertretern der Arbeitnehmer zusammen (§ 96 Absatz 1, § 101 Absatz 1 
AktG i. V. m. § 1 Absatz 1 Nr. 1 Drittelbeteiligungsgesetz, § 7 Absatz 1 der Satzung). Mit Ablauf der 
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Hauptversammlung am 10. Juli 2025 endet turnusgemäß die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder 
der Anteilseignervertreter, Helmut Bleckwenn und Friedrich Christoph Heins. Helmut Bleckwenn 
scheidet aufgrund des Erreichens der Altersgrenze aus dem Aufsichtsrat aus. Das Amtsgericht 
Braunschweig hat Herrn Oliver Seidl anstelle des vorzeitig ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglied 
Henrik Madsen mit Wirkung zum 2. Oktober 2024 zum Mitglied des Aufsichtsrats für die Dauer bis 
zur Beendigung der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2024/2025 beschließt, bestellt.

Der Aufsichtsrat schlägt auf Vorschlag seines Nominierungsausschusses vor, folgende Personen zu 
Aufsichtsratsmitgliedern der Nordzucker AG zu wählen:

5.6.1	� Friedrich Christoph Heins, Landwirt, wohnhaft in Uehrde, bis zur Beendigung der  
Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2029/2030 beschließt.

5.6.2 	� Oliver Seidl, selbstständiger Berater und ehem. CFO der DB Schenker AG, wohnhaft  
in Stuttgart, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2029/2030 beschließt.

5.6.3 	� Dr. Ulf Wegener, Landwirt, wohnhaft in Hassel/ Weser, bis zur Beendigung der Haupt­
versammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2027/2028 
beschließt.

Nach Kenntnis des Aufsichtsrats bestehen hinsichtlich der Kandidaten keine maßgebenden per­
sönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zur Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, ihren 
Organen oder ihren wesentlichen Aktionären.

Bei seinem Vorschlag zur Wahl der vorstehend genannten Kandidaten hat der Aufsichtsrat die in 
der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats festgelegte Regelaltersgrenze sowie die vom Aufsichtsrat 
beschlossenen Ziele für seine Zusammensetzung berücksichtigt. 

TOP 5.7	� Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinn­
abführungsvertrag zwischen der Nordzucker AG und der Nordzucker  
Captive GmbH 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem am 06. Mai 2025 zwischen der Nordzucker AG als 
herrschendem Unternehmen und der Nordzucker Captive GmbH als abhängigem Unternehmen 
geschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zuzustimmen.

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Nordzucker AG und der Nordzu­
cker Captive GmbH vom 06. Mai 2025 sowie der nach § 293a AktG erstattete gemeinsame Bericht 
des Vorstands der Nordzucker AG und der Geschäftsführung der Nordzucker Captive GmbH hierzu 
sowie die Jahresabschlüsse und die Lageberichte der Nordzucker AG für die Geschäftsjahre 
2023/2024, 2022/2023 und 2021/2022 sind vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung 
über die Internetseite der Nordzucker AG unter der Internetadresse 

www.nordzucker.com/de/hauptversammlung

abrufbar.

Durch den Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags ist es der Nordzucker AG 
mit Blick auf die ergebnisabführungsvertraglichen Elemente möglich, eine steuerliche Optimierung 
herbeizuführen. Der Abschluss eines wirksamen und durchgeführten Gewinnabführungsvertrags ist 
Voraussetzung für die Begründung sowohl einer körperschaftsteuerlichen als auch gewerbesteuer­
lichen Organschaft. Die körperschaft- und gewerbesteuerliche Organschaft hat den Vorteil, dass 
positive und negative Ergebnisse der dem Organkreis zugehörigen Gesellschaften phasengleich 
verrechnet werden können. 
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Die Nordzucker AG war zum Zeitpunkt des Abschlusses des Beherrschungs- und Ergebnisabfüh­
rungsvertrags alleinige Gesellschafterin der Nordzucker Captive GmbH und ist dies auch zum Zeit­
punkt der Hauptversammlung. Aus diesem Grund sind von der Nordzucker AG für außenstehende 
Gesellschafter weder Ausgleichszahlungen noch Abfindungen zu gewähren. Auch eine Prüfung i. S. v.  
§ 293b AktG wurde vor diesem Hintergrund nicht durchgeführt.

Die Gesellschafterversammlung der Nordzucker Captive GmbH hat dem Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag am 13. Mai 2025 zugestimmt. Der Beherrschungs- und Gewinnabfüh­
rungsvertrag wird nur mit Zustimmung der Hauptversammlung der Nordzucker AG und erst, wenn 
sein Bestehen in das Handelsregister des Sitzes der Nordzucker Captive GmbH eingetragen worden 
ist, wirksam. 

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag hat folgenden Inhalt:

„Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 
(„Unternehmensvertrag“)

zwischen

Nordzucker AG 
Küchenstraße 9, 38100 Braunschweig, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Braunschweig unter HRB 2936 
(„Nordzucker“)

und

Nordzucker Captive GmbH 
Küchenstraße 9, 38100 Braunschweig, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Braunschweig unter HRB 212024 
(„NZ Captive“)

(Nordzucker und NZ Captive einzeln „Partei“, gemeinsam „Parteien“)

A.	 Beherrschung

§ 1	 Leitung

	 NZ Captive unterstellt die Leitung ihrer Gesellschaft der Nordzucker.

§ 2	 Weisungsrecht

	� 2.1	�Nordzucker ist berechtigt, der Geschäftsführung der NZ Captive hinsichtlich der Leitung der 
Gesellschaft Weisungen zu erteilen.

	 2.2	�Das Weisungsrecht erstreckt sich nicht darauf, diesen Unternehmensvertrag zu ändern, 
aufrechtzuerhalten oder zu beenden.

	 2.3	�Die Geschäftsführung der NZ Captive ist nach Maßgabe der Ziffer 2.1 und 2.2 verpflichtet, 
die Weisungen der Nordzucker zu befolgen. Der Geschäftsführung der NZ Captive obliegt 
weiterhin die Geschäftsführung und Vertretung der NZ Captive.

§ 3	 Form der Weisungen.

	 Weisungen gemäß § 2 bedürfen der Textform.

§ 4	 Einsichts- und Auskunftsrecht

	� 4.1	�Nordzucker ist berechtigt, jederzeit die Bücher und Schriften der NZ Captive einzusehen 
und Auskünfte insbesondere über die rechtlichen, geschäftlichen und verwaltungsmäßigen 
Angelegenheiten der NZ Captive von deren Geschäftsführung zu verlangen.

	 �4.2	�Unbeschadet der vorstehend vereinbarten Rechte ist die NZ Captive verpflichtet, Nordzucker 
laufend über die geschäftliche Entwicklung zu berichten, insbesondere über wesentliche 
Geschäftsvorfälle.
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B.	 Gewinnabführung und Verlustübernahme

§ 5	 Gewinnabführung

	 �5.1	�NZ Captive verpflichtet sich, ihren ganzen Gewinn entsprechend den Vorschriften des  
§ 301 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung – vorbehaltlich einer Bildung oder Auflösung 
von Rücklagen nach Ziffer 5.2 – an Nordzucker abzuführen.

	� 5.2	�NZ Captive kann mit Zustimmung der Nordzucker Beträge aus dem Jahresüberschuss in 
andere Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) einstellen, sofern dies handelsrechtlich zulässig 
und bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. Während der 
Dauer dieses Unternehmensvertrags gebildete andere Gewinnrücklagen nach § 272 Abs. 
3 HGB sind auf Verlangen von Nordzucker aufzulösen und zum Ausgleich eines Jahresfehl­
betrags zu verwenden oder als Gewinn abzuführen. Sonstige Rücklagen und ein Gewinn­
vortrag, der aus der Zeit vor Beginn dieses Unternehmensvertrags stammt, dürfen weder  
als Gewinn abgeführt noch zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags verwendet werden.

	 �5.3	�Die Verpflichtung zur Gewinnabführung besteht erstmals für das Geschäftsjahr, in dem dieser 
Unternehmensvertrag gemäß § 7 Ziffer 7.1 wirksam wird. Der Anspruch auf Gewinnabführung 
entsteht zum Ende des Geschäftsjahres der NZ Captive, für das der jeweilige Anspruch besteht, 
und wird zu diesem Zeitpunkt fällig. Ab Fälligkeit ist der Anspruch mit 5 % jährlich zu verzinsen.

§ 6	 Verlustübernahme

	� 6.1	�Nordzucker ist gegenüber NZ Captive entsprechend allen Vorschriften des § 302 AktG in 
seiner jeweils gültigen Fassung zur Verlustübernahme verpflichtet.

	 �6.2	�Die Verpflichtung zur Verlustübernahme besteht erstmals für das Geschäftsjahr, in dem dieser 
Unternehmensvertrag gemäß § 7 Ziffer 7.1 wirksam wird. Der Anspruch auf Verlustübernahme 
entsteht zum Ende des Geschäftsjahres der NZ Captive, für das der jeweilige Anspruch besteht, 
und wird zu diesem Zeitpunkt fällig. Ab Fälligkeit ist der Anspruch mit 5 % jährlich zu verzinsen.

C.	 Verschiedenes

§ 7	 Wirksamwerden, Dauer und Kündigung

	� 7.1	�Dieser Unternehmensvertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Haupt­
versammlung der Nordzucker und der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der  
NZ Captive. Er wird mit Eintragung im Handelsregister der NZ Captive wirksam. Bezüglich 
der Verpflichtung zur Gewinnabführung nach § 5 und der Verpflichtung zur Verlustüber­
nahme nach § 6 dieses Unternehmensvertrags gilt dieser Unternehmensvertrag rückwirkend 
ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem dieser Unternehmensvertrag in das Handels­
register der NZ Captive eingetragen wird.

	� 7.2	�Dieser Unternehmensvertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann ordentlich schrift­
lich mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres der NZ Captive gekün­
digt werden. Er kann jedoch erstmals zum Ende des Geschäftsjahres gekündigt werden, das 
mindestens fünf Zeitjahre nach dem Beginn des Geschäftsjahres endet, in dem dieser Unter­
nehmensvertrag wirksam wird.

§ 8	 Salvatorische Klausel

	� Sollte eine Bestimmung dieses Unternehmensvertrags oder eine künftig aufgenommene Bestim­
mung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden oder sollte sich 
in diesem Unternehmensvertrag eine Lücke befinden, soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt werden. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen 
oder unanwendbaren Bestimmung oder zur Ausführung der Lücke eine angemessene Regelung 
zu vereinbaren, die im Rahmen des rechtlich Zulässigen dem am nächsten kommt, was die 
Parteien gewollt hätten, sofern sie den Punkt bedacht hätten.“
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�Hinweise zur Durchführung  
einer gemeinsamen Hauptversammlung
Hinweise zum Umfang der Teilnahmerechte der Aktionäre sowie der Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitglieder der Nordzucker Holding AG bzw. der Aktionäre sowie der Vor­
stands- und Aufsichtsratsmitglieder der Nordzucker AG im Rahmen der gemeinsamen 
Hauptversammlung

In der gemeinsamen Hauptversammlung sind gem. § 15 Abs. 3 der Satzung der Nordzucker Holding AG die 
teilnahmeberechtigten Aktionäre der Nordzucker AG oder ihre Vertreter nur berechtigt, die ihnen als Aktionäre 
der Nordzucker AG zustehenden Rechte auszuüben, im Übrigen sind sie als Gäste teilnahmeberechtigt. Die 
Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder der Nordzucker AG sind ebenfalls berechtigt, als Gäste an der Haupt­
versammlung teilzunehmen. Der Vorsitzende der Hauptversammlung soll regelmäßig Redebeiträge der Vor­
standsmitglieder der Nordzucker AG zulassen, soweit über die Nordzucker AG berichtet wird. 

Ebenso sind in der gemeinsamen Hauptversammlung gemäß § 14 Abs. 3 der Satzung der Nordzucker AG die 
teilnahmeberechtigten Aktionäre der Nordzucker Holding AG oder ihre Vertreter nur berechtigt, die ihnen als 
Aktionäre der Nordzucker Holding AG zustehenden Rechte auszuüben, im Übrigen sind sie als Gäste teilnahme­
berechtigt. Die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder der Nordzucker Holding AG sind ebenfalls berechtigt, als 
Gäste an der Hauptversammlung teilzunehmen. Der Vorsitzende der Hauptversammlung soll regelmäßig Rede­
beiträge der Vorstandsmitglieder der Nordzucker Holding AG zulassen, soweit über die Nordzucker Holding AG 
berichtet wird. 

Im Übrigen gelten die nachstehenden Regelungen:

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts  

Zur Teilnahme an der gemeinsamen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktio­
näre der Nordzucker Holding AG bzw. der Nordzucker AG berechtigt, die sich zuvor fristgerecht bei ihrer jeweiligen 
Gesellschaft zur Hauptversammlung angemeldet haben (§ 15 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der Nordzucker Holding 
AG. § 14 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der Nordzucker Holding AG).

Die Anmeldung zur Hauptversammlung der Nordzucker Holding AG bzw. der Nordzucker AG muss in deutscher 
oder englischer Sprache abgefasst sein und der jeweiligen Gesellschaft bis spätestens

Donnerstag, 3. Juli 2025, 24:00 Uhr,

zugehen.

Die Anmeldung kann in dem HV-Portal der jeweiligen Gesellschaft, das über die gemeinsame HV-Internetseite

www.nordzucker.com/de/hauptversammlung

zugänglich ist, erfolgen.

Aus technischen Gründen ist auf der gemeinsamen HV-Internetseite jeweils ein zugangsgeschütztes HV-Portal  
für die Aktionäre der Nordzucker Holding AG und für die Aktionäre der Nordzucker AG eingerichtet. Die zu
gangsgeschützten Portale sind über entsprechende Schaltflächen unter 

www.nordzucker.com/de/hauptversammlung

zu erreichen. 
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Sollten Sie Aktionär beider Gesellschaften sein, weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass ein separater Login 
und damit eine separate Anmeldung für beide Gesellschaften in den jeweiligen zugangsgeschützten Berei­
chen des Hauptversammlungsportals notwendig ist. 

Die zur Anmeldung über die HV-Portale erforderlichen persönlichen Zugangsdaten erhalten die Aktionäre mit 
ihrer Stimmrechtskarte zusammen mit weiteren Informationen zur Nutzung der HV-Portale zugeschickt. Dabei  
ist zu beachten, dass die Aktionäre nur Zugangsdaten für das HV-Portal der Gesellschaft erhalten, bei der sie 
Aktien halten. 

Die Anmeldung kann auch in Textform (§ 126b BGB) vorgenommen werden. Hierzu muss die Anmeldung per 
Post oder per E-Mail unter der nachstehenden Adresse:

Nordzucker Hauptversammlung 2025 
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München 
E-Mail: nordzucker@linkmarketservices.eu

ebenso bis zum Donnerstag, 3. Juli 2025, 24:00 Uhr, zugegangen sein. Die angegebene Adresse gilt für die Anmel­
dung der Aktionäre sowohl der Nordzucker Holding AG als auch der Nordzucker AG. Die Anmeldung muss sowohl 
die Identität des Aktionärs als auch zweifelsfrei erkennen lassen, ob die Anmeldung als Aktionär der Nordzucker 
Holding AG oder als Aktionär der Nordzucker AG erfolgt. Aktionäre, die an beiden Gesellschaften beteiligt sind, 
können die Anmeldungen auch in einem Umschlag an die oben genannte Anmeldeadresse senden. Die Aktionäre 
erhalten mit der Stimmrechtskarte ein Anmeldeformular, das für die Anmeldung verwendet werden kann. 

Sollten Aktionäre die Einladungsunterlagen – weil sie an dem für den Versand maßgeblichen Tag, spätestens am 
18. Juni 2025, noch nicht im Aktienregister eingetragen sind – nicht unaufgefordert erhalten, werden diese den 
betreffenden Aktionären auf Verlangen zugesandt. Ein entsprechendes Verlangen ist an die oben genannte 
Anmeldeanschrift zu richten. 

Im Verhältnis zur jeweiligen Gesellschaft gilt nach § 67 Absatz 2 Satz 1 AktG als Aktionär nur, wer als solcher 
im Aktienregister der jeweiligen Gesellschaft eingetragen ist. Maßgeblich für die Teilnahme an der Hauptver­
sammlung und die Wahrnehmung des Stimmrechts ist der im Aktienregister der jeweiligen Gesellschaft einge­
tragene Bestand am Ende des Anmeldeschlusstags. Aufträge zur Umschreibung des Aktienregisters, die den 
Gesellschaften in der Zeit vom 02. Juli 2025 bis einschließlich 10. Juli 2025 zugehen, werden erst mit Wirkung 
ab dem 11. Juli 2025 ausgeführt.  

Verfahren für die Stimmabgabe durch den Stimmrechtsvertreter der jeweiligen 
Gesellschaft

Die folgenden Erläuterungen zum Verfahren für die Stimmabgabe durch den Stimmrechtsvertreter der jewei­
ligen Gesellschaft gelten sowohl für die Aktionäre der Nordzucker Holding AG als auch für die Aktionäre 
der Nordzucker AG, und zwar bezogen jeweils auf die Gesellschaft, an der sie als Aktionäre beteiligt sind. 
Aktionäre der Nordzucker Holding AG können die Stimmrechtsvertreter nur bezogen auf die von ihnen an 
der Nordzucker Holding AG gehaltenen Aktien und nur zu den die Nordzucker Holding AG betreffenden 
Abstimmungsgegenständen bevollmächtigen. Aktionäre der Nordzucker AG können die Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft nur bezogen auf die von ihnen an der Nordzucker AG gehaltenen Aktien und nur zu den die 
Nordzucker AG betreffenden Abstimmungsgegenständen bevollmächtigen.

Die Gesellschaften bieten ihren Aktionären an, sich nach Maßgabe ihrer Weisungen durch die von der jeweili­
gen Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bei den Abstimmungen vertreten zu lassen.

Auch im Falle einer Vollmachts- und Weisungserteilung an die benannten Stimmrechtsvertreter der jeweili­
gen Gesellschaft ist eine rechtzeitige Anmeldung zur Hauptversammlung entsprechend den oben unter „Vor­
aussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“ genannten 
Bestimmungen erforderlich.
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Die von den Gesellschaften benannten Stimmrechtsvertreter können das Stimmrecht nur zu denjenigen 
Punkten der Tagesordnung ausüben, zu denen die Vollmachtgeber eine ausdrückliche und eindeutige Wei­
sung erteilen. Die von den Gesellschaften benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß 
abzustimmen.

Soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, werden sich die Stimmrechtsvertreter für den 
jeweiligen Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Ein­
zelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, 
so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden 
Punkt der Einzelabstimmung.

Die von den Gesellschaften benannten Stimmrechtsvertreter stehen ausschließlich für die Stimmrechtsver­
tretung und nicht für die Ausübung weiterer Aktionärsrechte zur Verfügung und nehmen insbesondere keine 
Aufträge zur Stellung von Anträgen oder zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbe­
schlüsse entgegen.

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter müssen in Textform erfolgen. Gleiches gilt für die 
Änderung oder den Widerruf der Vollmacht oder der Weisungen.

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter, die unter Verwendung des hierfür auf der Stimm­
rechtskarte vorgesehenen und auf der gemeinsamen HV-Internetseite unter www.nordzucker.com/de/haupt­
versammlung zugänglichen Vollmachts- und Weisungsformulars erfolgen, müssen bei der Gesellschaft spä­
testens bis zum 

9. Juli 2025, 24:00 Uhr (Zugang), unter der Anschrift

Nordzucker Hauptversammlung 2025 
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München 
E-Mail: nordzucker@linkmarketservices.eu

eingehen; dies gilt auch für eine Änderung oder einen Widerruf von Vollmacht und Weisungen an die Stimm­
rechtsvertreter. Die angegebene Adresse gilt sowohl für Aktionäre der Nordzucker Holding AG als auch der 
Nordzucker AG. Die Vollmachts- und Weisungserteilung muss zweifelsfrei erkennen lassen, ob sie als Aktionär  
der Nordzucker Holding AG oder als Aktionär der Nordzucker AG erfolgt. Aktionäre, die an beiden Gesellschaften 
beteiligt sind, können die grundsätzlich gesondert zu erteilenden Vollmachten und Weisungen auch in einem 
Umschlag an die vorgenannte Adresse senden.

Für Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter stehen außerdem die zugangsgeschützten 
HV-Portale der jeweiligen Gesellschaft zur Verfügung, die über die gemeinsame HV-Internetseite unter

www.nordzucker.com/de/hauptversammlung 

aufgerufen werden können. Die für die Vollmachts- und Weisungserteilung über die jeweiligen HV-Portale 
erforderlichen persönlichen Zugangsdaten erhalten die Aktionäre mit ihrer Stimmrechtskarte gemeinsam mit 
weiteren Informationen zur Nutzung der HV-Portale zugeschickt. Dabei ist zu beachten, dass die Aktionäre nur 
Zugangsdaten für das HV-Portal der Gesellschaft erhalten, an der sie Aktien halten. 

Die Vollmachts- und Weisungserteilung über die HV-Portale sowie die Vollmachts- und Weisungserteilung am 
Tag der Hauptversammlung vor Ort, deren Änderung oder Widerruf können in Textform bis zum Beginn der 
Abstimmung in der Hauptversammlung am 10. Juli 2025 erfolgen.

Wird eine Vollmacht mit Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft – jeweils frist- und formgerecht 
– sowohl in Schriftform (§ 126 BGB) oder Textform (§ 126b BGB) übersendet als auch über das HV-Portal der 
jeweiligen Gesellschaft erteilt, wird die zuletzt eingegangene Vollmacht mit Weisungen als verbindlich behan­
delt. Diese Vorrangregelung gilt nicht für die Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter  
der Gesellschaft am Tag der Hauptversammlung vor Ort, deren Änderung oder Widerruf.  
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Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

Aktionäre der Nordzucker Holding AG bzw. der Nordzucker AG haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch 
einen Bevollmächtigten, insbesondere auch durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder einen 
Stimmrechtsberater, ausüben zu lassen. 

Auch im Falle einer Bevollmächtigung ist eine fristgerechte Anmeldung entsprechend den oben unter „Vor­
aussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“ genannten 
Bestimmungen erforderlich.

Zur Abgabe einer Vollmacht stehen mehrere Wege zur Verfügung:

Aktionäre können für die Vollmachtserteilung das Vollmachtformular verwenden, das sie zusammen mit der 
Stimmrechtskarte erhalten. Möglich ist aber auch, dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht ausstellen; ent­
sprechende Vollmachtsformulare für die jeweilige Gesellschaft stehen im Internet unter

www.nordzucker.com/de/hauptversammlung

zum Download bereit.

Eine Vollmacht der Zuckerrübenanbauerverbände („ZAV“) kann auch elektronisch über das HV-Portal unter

www.nordzucker.com/de/hauptversammlung

erteilt oder widerrufen werden. Bei Bevollmächtigung eines ZAV über das jeweilige HV-Portal ist eine Aus­
händigung der Stimmrechtskarte und Zugangsdaten an den Bevollmächtigten nicht erforderlich. Die für den 
zugangsgeschützten Bereich des HV-Portals erforderlichen Zugangsdaten erhalten die Aktionäre mit ihrer 
Stimmrechtskarte. 

Aktionäre können die Vollmacht auch durch Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten in Textform erteilen 
bzw. widerrufen. In diesem Fall bedarf es eines Nachweises der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft  
in Textform. Zu diesem Zweck kann der Nachweis am Tag der Hauptversammlung an der Eingangskontrolle 
vorgelegt werden. Alternativ kann er der Gesellschaft an die vorstehend genannte Adresse übermittelt werden.

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann der jeweiligen Gesellschaft in Textform an folgende Adresse über­
mittelt werden:

Nordzucker Hauptversammlung 2025 
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München 
E-Mail: nordzucker@linkmarketservices.eu

Die angegebene Adresse gilt sowohl für Aktionäre der Nordzucker Holding AG als auch der Nordzucker AG. 
Die Vollmacht muss zweifelsfrei erkennen lassen, ob die Vollmachtserteilung als Aktionär der Nordzucker Hol­
ding AG oder als Aktionär der Nordzucker AG erfolgt. Aktionäre, die an beiden Gesellschaften beteiligt sind, 
können die Vollmachtserteilung auch in einem Umschlag an die Gesellschaft senden. 

Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung 
gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Vollmacht erübrigt 
sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf den vorgenannten Übermitt­
lungswegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. 

Per Post oder per E-Mail erteilte Bevollmächtigungen und solchermaßen erfolgende Änderungen (einschließ­
lich des Widerrufs) der so erfolgten Bevollmächtigung müssen spätestens bis zum Ablauf des 9. Juli 2025 (24.00 
Uhr) unter der vorstehend genannten Adresse bei der jeweiligen Gesellschaft eingehen.

Die Rechtsausübung durch einen Bevollmächtigten über das HV-Portal der jeweiligen Gesellschaft setzt vor­
aus, dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber die mit der Stimmrechtskarte versendeten persönlichen 
Zugangsdaten erhält, die den Zugang zum jeweiligen zugangsgeschützten Bereich des HV-Portals der betref­
fenden Gesellschaft ermöglichen. 
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Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen 
zurückweisen (§ 134 Abs. 3 Satz 2 AktG).

Die persönliche Teilnahme des Aktionärs an der Hauptversammlung gilt automatisch als Widerruf der einem 
Dritten zuvor erteilten Vollmacht.

Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1,  
127, 131 Abs. 1 AktG 

Die nachfolgend dargestellten Rechte der Aktionäre gelten für die Aktionäre der Nordzucker Holding AG be­
zogen auf die von ihnen an der Nordzucker Holding AG gehaltenen Aktien und betreffend die Tagesordnungs­
punkte der Nordzucker Holding AG und für die Aktionäre der Nordzucker AG bezogen auf die von ihnen an  
der Nordzucker AG gehaltenen Aktien und betreffend die Tagesordnungspunkte der Nordzucker AG.

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG: 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von  
EUR 500.000,00 des Grundkapitals der jeweiligen Gesellschaft erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG 
verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen 
Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur Aktionäre der Nordzucker Holding AG ein entsprechendes 
Tagesordnungsergänzungsverlangen betreffend die Tagesordnungspunkte der Nordzucker Holding AG und nur 
Aktionäre der Nordzucker AG ein entsprechendes Tagesordnungsergänzungsverlangen betreffend Tagesord­
nungspunkte der Nordzucker AG einreichen können.

Aktionäre der Nordzucker Holding AG haben das Verlangen schriftlich an den Vorstand der Nordzucker Holding AG 
zu richten. Es muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der Versammlung, mithin bis spätestens Sonntag,  
den 15. Juni 2025, 24:00 Uhr, zugehen.

Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an folgende Adresse:

Nordzucker Holding AG 
-Vorstand- 
Küchenstraße 9 
38100 Braunschweig

Aktionäre der Nordzucker AG haben das Verlangen schriftlich an den Vorstand der Nordzucker AG zu  
richten. Es muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der Versammlung, mithin bis spätestens Sonntag,  
den 15. Juni 2025, 24:00 Uhr, zugehen.

Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an folgende Adresse:

Nordzucker AG 
-Vorstand- 
Küchenstraße 9 
38100 Braunschweig

Die Antragsteller haben jeweils nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs 
des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den 
Antrag halten. Für die Berechnung der Aktienbesitzzeit findet § 70 AktG Anwendung. Der Tag des Zugangs 
des Verlangens ist nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Samstag oder einem Feiertag 
auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 BGB 
sind nicht entsprechend anzuwenden.
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Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der Einberufung 
bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht.  
Sie werden außerdem auf der gemeinsamen HV-Internetseite unter 

www.nordzucker.com/de/hauptversammlung 

bekannt gemacht.

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG: 

Aktionäre können Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten 
der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern über­
senden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur Aktionäre der Nordzucker Holding AG Gegenanträge 
zu Tagesordnungspunkten und Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern 
der Nordzucker Holding AG und nur Aktionäre der Nordzucker AG Gegenanträge zu Tagesordnungspunkten und 
Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern der Nordzucker AG stellen können.

Gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind Anträge von Aktionären, einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung 
und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung, den in § 125 Abs. 1 bis 3 AktG (in der derzeit anwendbaren 
Fassung) genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der Aktionär 
mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung der Gesellschaft, mithin bis spätestens Mittwoch, 25. Juni 2025, 
24.00 Uhr, einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten 
Punkt der Tagesordnung mit etwaiger Begründung an die unten stehende Adresse übersandt hat. 

Ein Gegenantrag braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß  
§ 126 Abs. 2 AktG vorliegt. Eine Begründung braucht auch dann nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn 
sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.

Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG brauchen nicht begründet zu werden. Wahlvorschläge wer­
den nur zugänglich gemacht, wenn sie den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlage­
nen Person enthalten (vgl. § 127 Satz 3 AktG i.V.m. § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG). Im Übrigen gelten die Voraus­
setzungen und Regelungen für das Zugänglichmachen von Anträgen entsprechend.

Etwaige Anträge (ggf. nebst Begründung) oder Wahlvorschläge von Aktionären der Nordzucker Holding AG 
gemäß § 126 Abs. 1 AktG und § 127 AktG sind ausschließlich zu richten an:  

Nordzucker Holding AG 
- Hauptversammlung - 
Küchenstraße 9 
38100 Braunschweig 
hauptversammlung@nordzucker.com

Etwaige Anträge (ggf. nebst Begründung) oder Wahlvorschläge von Aktionären der Nordzucker AG  
gemäß § 126 Abs. 1 AktG und § 127 AktG sind ausschließlich zu richten an:  

Nordzucker AG 
- Hauptversammlung - 
Küchenstraße 9 
38100 Braunschweig 
hauptversammlung@nordzucker.com

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge müssen nicht zugänglich gemacht werden.

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären (einschließlich des Namens des Aktio­
närs und einer etwaigen Begründung) werden nach ihrem Eingang auf der gemeinsamen HV-Internetseite 
unter

www.nordzucker.com/de/hauptversammlung

zugänglich gemacht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung der jeweiligen Gesellschaft werden ebenfalls 
unter der genannten Internetadresse zugänglich gemacht.
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Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Abs. 1 AktG

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der 
Gesellschaft zu geben soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforder­
lich ist. Das Auskunftsrecht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesell­
schaft zu einem verbundenen Unternehmen und auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss 
einbezogenen Unternehmen.

Unter den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Voraussetzungen darf der Vorstand die Auskunft verweigern.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Auskunftsrechte gemäß § 131 Abs. 1 AktG den Aktionären der 
Nordzucker Holding AG nur gegenüber dem Vorstand der Nordzucker Holding AG bzw. den Aktionären der 
Nordzucker AG nur gegenüber dem Vorstand der Nordzucker AG zustehen.

Nach § 16 Abs. 2 der Satzung der Nordzucker Holding AG und § 16 Abs. 2 der Satzung der Nordzucker AG kann 
der Versammlungsleiter das Rede- und Fragerecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er ist insbe­
sondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen 
Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für den einzelnen Tagesordnungspunkt oder für den einzel­
nen Redner zu setzen. 

Übertragung der Hauptversammlung; Bild- und Tonaufzeichnung 
(Reden des Vorstands)

Die Gesellschaften beabsichtigen, die gemeinsame Hauptversammlung im HV-Portal zu übertragen. Die Übertra­
gung stellt keine virtuelle Hauptversammlung dar und ermöglicht keine Online-Teilnahme im Sinne des § 118 Abs. 
1 Satz 2 AktG. Die den Aktionären in der Hauptversammlung zustehenden Rechte, insbesondere das Antrags- und 
das Auskunftsrecht sowie die Möglichkeit zum Widerspruch, stehen ausschließlich den Aktionären zu, die sich 
form- und fristgerecht angemeldet haben und in Präsenz an der Hauptversammlung teilnehmen. Die Möglichkeit 
zur Erteilung von Weisungen, Erteilung von Vollmachten nach den obenstehenden Regularien bleibt unberührt.

Zusätzlich zur Übertragung der gemeinsamen Hauptversammlung für fristgerecht angemeldete Aktionäre über das 
zugangsgeschützte HV-Portal werden die Reden des Vorstands live über das Internet auch für Personen übertra­
gen, die nicht zur Teilnahme an der gemeinsamen Hauptversammlung angemeldet sind. Die Reden des Vorstands 
stehen nach der Hauptversammlung unter

www.nordzucker.com

als Aufzeichnung zur Verfügung.

Informationen zum Datenschutz für Aktionäre gemäß DSGVO

Seit dem 25. Mai 2018 gilt die EU-Datenschutzgrundverordnung. Detaillierte Informationen, wie die Nordzucker AG 
und die Nordzucker Holding AG Ihre persönlichen Daten verarbeiten und was nach den anwendbaren Datenschutz­
gesetzen Ihre Rechte sind, können Sie hier einsehen:  

www.nordzucker.com/de/hauptversammlung

Braunschweig, im Mai 2025		   	
	

Nordzucker Holding AG	 Nordzucker AG 
Der Vorstand	 Der Vorstand




